
Tierhalterhaftpflicht

THV 2020

Leistungsübersicht
Versicherungssumme
Höchstersatzleistung

Personen-, Sach- und Vermögensschäden (pauschal) 
5.000.000 €

- 2-fach maximiert -

Mietsachschäden

Schäden an gemieteten privaten Räumlichkeiten (nicht Inventar) 

Schäden am Inventar in Ferienunterkünften (Hotelzimmer / Ferienwohnung / Schiffskabinen 
etc.)



Schäden an zu privaten Zwecken gemieteten oder 
geliehenen fremden beweglichen Sachen

bis 100.000 € 
(SB 500 €)

Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuganhänger

Nur auf nicht öffentlichen Wegen / Plätzen verkehrende Kfz 
(ohne Höchstgeschwindigkeit)



Sonstige motorbetriebene Kraftfahrzeuge bis 6 km/h 

Motorbetriebene Kinderfahrzeuge, Rollstühle, Golfwagen, Aufsitzrasenmäher, 
Schneeräumgeräte oder sonstige selbstfahrende Arbeitsmaschinen und Stapler bis 20 km/h



Kfz-Anhänger, die nicht zulassungspflichtig sind oder 
nur auf nicht öffentlichen Wegen / Plätzen verkehren



Schäden im Ausland

Zeitliche Begrenzung des vorübergehenden Auslandsaufenthalts (weltweit) 5 Jahre

Kautionsstellung zur Sicherstellung von Leistungen aufgrund der gesetzlichen Haftpflicht
Europa: 200.000 €
weltweit: 100.000 €

Kautionsstellung zur einstweiligen Verschonung von Strafverfolgungsmaßnahmen
Europa: 200.000 €
weltweit: 100.000 €

Allgemeine Umweltrisiken

Allgemeine Umweltrisiken 

Schäden durch häusliche Abwässer 

Welpen des versicherten Hundes 12 Monate

Teilnahme an Lehrgängen und Prüfungen, Hundeschauen, Turnieren und Rennen 
(z.B. Agility) sowie den Vorbereitungen hierzu (Training)



Schäden durch ungewollten Deckakt 

Führen ohne Leine oder ohne Maulkorb/-schlaufe 

Private Fahrten mit Fuhrwerken (zum Beispiel Kutschen, Schlitten) 

Schäden an gemieteten oder geliehenen Hundeanhängern bis 2.500 €

Schäden beim Besuch einer Hundeschule sowie an Figuranten (Scheinverbrechern) 

Schäden durch tierische Ausscheidungen 

Deckungssumme

Allgemeine Versicherungsleistungen (Haftpflicht-Schutz in der Eigenschaft als Tierhüter)

Besondere Leistungen für Hundehalter

Stand 12.2019
Bei den zuvor genannten Deckungsbesonderheiten handelt es sich nur um Stichworte. 

Detaillierte Deckungsumfänge sind den jeweiligen Bedingungen zu entnehmen.



Tierhalterhaftpflicht

THV 2020

Leistungsübersicht
Versicherungssumme
Höchstersatzleistung

Schäden durch öffentlich-rechtliche und private Bergungen inkl. Bergungskosten 

Gelegentliche nicht berufliche/nicht gewerbliche Nutzung 
als Therapie- oder Besuchshund



Gelegentliche nicht berufliche/nicht gewerbliche Nutzung als Rettungs- oder Suchhund 

Private Überlassung zu Vereinszwecken oder für Veranstaltungen 

Schäden an zu privaten Zwecken gemieteten oder geliehenen Pkws 
(nicht Leasingfahrzeuge)



Reitbeteiligungen 

Teilnahme an Turnieren und Rennen sowie den Vorbereitungen hierzu (Training); 
Gleiches gilt für Distanz- und Wanderreiten / -fahrten



Private Fahrten mit Fuhrwerken (z.B. Kutschen, Schlitten) 

Fohlen des versicherten Tieres 12 Monate

Flurschäden und Weiderisiko 

Schäden durch ungewollten Deckakt 

Schäden an gemieteten Immobilien, wie z.B. Stallungen, Reithallen bzw. Boxen, Weiden und 
Zäunen, Paddocks, Führ- und Longieranlagen, Laufbahnen oder Pferdesolarien



Schäden an gemieteten oder geliehenen Pferdeanhängern bis 10.000 €

Schäden an gemieteten oder geliehenen beweglichen Reitutensilien, 
wie zum Beispiel Sattel, Helm, Gerte, Trense

bis 2.000 €

Gelegentliche ent- oder unentgeltliche private Tätigkeit als Reitlehrer 

Reiten oder Führen ohne Zaumzeug, ohne Trense und/oder ohne Sattel 

Schäden durch tierische Ausscheidungen 

Schäden durch öffentlich-rechtliche und private Bergungen inkl. Bergungskosten 

Gelegentliche nicht berufliche/nicht gewerbliche Nutzung als Therapiepferd 

Private Überlassung zu Vereinszwecken oder für Veranstaltungen 

Sonderfälle der Schadenfeststellung bei gedehnten Versicherungsfällen im Zusammenhang mit 
einem Wechsel des Versicherers



Leistungsgarantie gegenüber den GDV-Musterbedingungen 

Leistungsupdate für künftige Leistungsverbesserungen 

Leistungsgarantie gegenüber dem Arbeitskreis Beratungsprozesse 

Sanierung von Umweltschäden gemäß Umweltschadengesetz bis 3.000.000 €

Forderungsausfalldeckung nach dem versicherten Deckungsumfang der THV 
und vorsätzliches Handeln für Schäden



Mindestschaden: 1.500 €

Garantien

Besondere Umweltrisiken

Forderungsausfall

Besondere Leistungen für Pferdehalter

Besondere Leistungen für Hundehalter

Stand 12.2019
Bei den zuvor genannten Deckungsbesonderheiten handelt es sich nur um Stichworte. 

Detaillierte Deckungsumfänge sind den jeweiligen Bedingungen zu entnehmen.




